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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 1487/2023 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 4 Siegen, 21.08.2023 
Bereich: Straßenneubau 
Bearbeitet von: Herrn Thomas 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Rat 18.10.2023 

Kurzbezeichnung: 
 
Außerplanmäßige Mittelbereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung für das Haus-
haltsjahr 2023 für die Baumaßnahme “Neubau Radweg Siegufer bis Heeserstraße“ 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt gemäß §85 i. V. §83 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) die außerplanmäßige Bereitstellung einer Ver-
pflichtungsermächtigung in Höhe von 120.000 € für die Investitionsmaßnahme T120201112/ 
7852000 – Neubau Radweg Siegufer bis Heeserstraße. 

Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme der Ermächtigung bei der Investition  
T 120201124 – ZOB Geisweid - in gleicher Höhe. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Die Universitätsstadt Siegen plant zusammen mit einer Kanalbaumaßnahme des ESi den 
Ausbau des Radwegs entlang der Sieg zwischen der Straße Am Siegufer und der Heeserstra-
ße. Für den städtischen Anteil der Baukosten wurde im Juni 2018 ein Förderantrag bei der 
Bezirksregierung nach den Förderrichtlinien – FöRi-Nah gestellt, auf den im Oktober 2019 
der positive Zuschussbescheid erteilt wurde. Im Zuge der folgenden Ausführungsplanung 
stellte sich die Notwendigkeit heraus, für die Detektion dreier Kampfmittelverdachtspunkte 
die Planung in einem Teilbereich zu überarbeiten. Im Zuge dieser Umplanung musste auch 
ein Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Genehmigung bei der Bezirksregierung ge-
stellt werden. Dieser wurde im November 2021 bei der Bezirksregierung eingereicht und im 
Juli 2023 genehmigt. Daraufhin mussten die Leistungsverzeichnisse für die Baumaßnahme 
überarbeitet und die Kostenberechnung an die über die Jahre gestiegenen Baukosten ange-
passt werden. 
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Für die Baumaßnahme wurden im Haushalt der Stadt Siegen in 2020 erstmalig Mittel in Hö-
he von 354.000 Euro bereitgestellt, von denen aktuell im Haushalt 2023 noch 294.000 Euro 
zur Verfügung bereitstehen. Für die nun anstehende öffentliche Ausschreibung der Bauar-
beiten in erwarteter Höhe von 371.000 € für den städtischen Anteil über den ESi und die 
Beauftragung der neuen Beleuchtungsanlage fehlen ca. 120.000 Euro im Haushalt 2023, die 
zwar in diesem Jahr beauftragt werden sollen, aber erst im kommenden Jahr kassenwirksam 
werden. Dafür ist die Bereitstellung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung in 
Höhe von 120.000 € im Haushalt 2023 erforderlich. Die Deckung dieser VE erfolgt durch 
Nichtinanspruchnahme der Ermächtigung bei der Investition T 120201124 – ZOB Geisweid - 
in gleicher Höhe. Bei dieser Baumaßnahme wird noch immer auf die Förderzusage der Be-
zirksregierung gewartet, weswegen die dort veranschlagte VE in 2023 nicht mehr für eine 
Ausschreibung benötigt werden wird. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
450.000 € 

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
% 

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
292.000 € 

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
 2023 

 im Ergebnisplan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
 340.000 € 
Mittelübertragung 

Kostenträger/ 
Investitionscode 
T120201112 
Sachkonto 
7852000 

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
Durch die Bereitstellung der VE wird der Bau des Radwegs ermöglicht, dessen Ausbau wiederum zu einer Verbesse-
rung der Radwegeinfrastruktur beiträgt. Dies wird einen positiven Einfluss auf den Anteil des Radverkehrs im Modal 
Split haben. 
 
 
 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
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In Vertretung 
 
gez. 
 
Henrik Schumann 
Stadtbaurat 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 




